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Einführung
1 Einführung

Mit dem Kauf des Rollfahrwerks von UNICRAFT haben 
Sie eine gute Wahl getroffen.

Lesen Sie vor der Inbetriebnahme aufmerksam die Betriebs-
anleitung. 

Diese informiert Sie über die sachgerechte Inbetrieb-
nahme, den bestimmungsgemäßen Einsatz sowie über 
die sichere und effiziente Bedienung und Wartung Ihres 
Rollfahrwerks. 

Die Betriebsanleitung ist Bestandteil des Rollfahrwerks. 
Bewahren Sie diese Betriebsanleitung stets am Einsat-
zort Ihres Rollfahrwerks auf. Beachten Sie darüber hin-
aus die örtlichen Unfallverhütungsvorschriften und all-
gemeinen Sicherheitsbestimmungen für den 
Einsatzbereich des Rollfahrwerks. 

1.1 Urheberrecht

Die Inhalte dieser Anleitung sind urheberrechtlich ge-
schützt. Ihre Verwendung ist im Rahmen der Nutzung 
des Rollfahrwerks zulässig. Eine darüber hinausge-
hende Verwendung ist ohne schriftliche Genehmigung 
der Firma Stürmer GmbH nicht gestattet.
Wir melden zum Schutz unserer Produkte Marken-, 
Patent- und Designrechte an, sofern dies im Einzelfall 
möglich ist. Wir widersetzen uns mit Nachdruck jeder 
Verletzung unseres geistigen Eigentums.

1.2 Kundenservice

Bitte wenden Sie sich bei Fragen zu Ihrem Elektro-Ket-
tenzug oder für technische Auskünfte an Ihren Fach-
händler. Dort wird Ihnen gerne mit sachkundiger Bera-
tung und Informationen weitergeholfen. 

Deutschland:
Stürmer Maschinen GmbH 
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26 
D-96103 Hallstadt 

Reparatur-Service:

Fax: 0049 (0) 951 96555-111 
E-Mail: service@stuermer-maschinen.de

Ersatzteil-Bestellung:
Fax: 0049 (0) 951 96555-119 
E-Mail: ersatzteile@stuermer-maschinen.de

Wir sind stets an Informationen und Erfahrungen interes-
siert, die sich aus der Anwendung ergeben und für die 
Verbesserung unserer Produkte wertvoll sein können. 

1.3 Haftungsbeschränkung

Alle Angaben und Hinweise in dieser Anleitung wurden 
unter Berücksichtigung der geltenden Normen und Vor-
schriften, des Stands der Technik sowie unserer lang-
jährigen Erkenntnisse und Erfahrungen zusammenge-
stellt. 

In folgenden Fällen übernimmt der Hersteller für Schä-
den keine Haftung: 

- Nichtbeachtung der Anleitung, 

- Nicht bestimmungsgemäße Verwendung, 

- Einsatz von nicht ausgebildetem Personal, 

- Eigenmächtige Umbauten, 

- Technische Veränderungen, 

- Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile. 

Der tatsächliche Lieferumfang kann bei Sonderausfüh-
rungen, bei Inanspruchnahme zusätzlicher Bestelloptio-
nen oder aufgrund neuester technischer Änderungen 
von den hier beschriebenen Erläuterungen und Darstel-
lungen abweichen.

Es gelten die im Liefervertrag vereinbarten Verpflichtun-
gen, die allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie die 
Lieferbedingungen des Herstellers und die zum Zeit-
punkt des Vertragsabschlusses gültigen gesetzlichen 
Regelungen.

2 Sicherheit

Dieser Abschnitt gibt einen Überblick über alle wichti-
gen Sicherheitspakete für den Schutz von Personen so-
wie für den sicheren und störungsfreien Betrieb. Weitere 
aufgabenbezogene Sicherheitshinweise sind in den Ab-
schnitten zu den einzelnen Lebensphasen enthalten.

2.1 Symbolerklärung

Sicherheitshinweise

Sicherheitshinweise sind in dieser Anleitung durch Sym-
bole gekennzeichnet. Die Sicherheitshinweise werden 
durch Signalworte eingeleitet, die das Ausmaß der Ge-
fährdung zum Ausdruck bringen. 

GEFAHR!

Diese Kombination aus Symbol und Signalwort weist 
auf eine unmittelbar gefährliche Situation hin, die 
zum Tod oder zu schweren Verletzungen führt, wenn 
sie nicht gemieden wird. 
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Sicherheit
Tipps und Empfehlungen

Um die Risiken von Personen- und Sachschäden zu re-
duzieren und gefährliche Situationen zu vermeiden, 
müssen Sie die in dieser Betriebsanleitung aufgeführten 
Sicherheitshinweise beachten. 

2.2 Verantwortung des Betreibers

Betreiber

Betreiber ist die Person, welche das Rollfahrwerk zu ge-
werblichen oder wirtschaftlichen Zwecken selbst be-
treibt oder einem Dritten zur Nutzung bzw. Anwendung 
überlässt und während des Betriebs die rechtliche Pro-
duktverantwortung für den Schutz des Benutzers, des 
Personals oder Dritter trägt.

Betreiberpflichten

Wird das Rollfahrwerk im gewerblichen Bereich einge-
setzt, unterliegt der Betreiber des Rollfahrwerks den ge-
setzlichen Pflichten zur Arbeitssicherheit. Deshalb müs-
sen die Sicherheitshinweise in dieser Betriebsanleitung 
wie auch die für den Einsatzbereich des  das Rollfahr-
werks gültigen Sicherheits-, Unfallverhütungs- und Um-
weltschutzvorschriften eingehalten werden. Dabei gilt 
insbesondere folgendes:

- Der Betreiber muss sich über die geltenden Ar-
beitsschutzbestimmungen informieren und in ei-
ner Gefährdungsbeurteilung zusätzlich Gefahren 
ermitteln, die sich durch die speziellen Arbeitsbe-
dingungen am Einsatzort des  das Rollfahrwerks 
ergeben. Diese muss er in Form von Betriebsan-
weisungen für den Betrieb des  Rollfahrwerks um-
setzen.

- Der Betreiber muss während der gesamten Ein-
satzzeit des  Rollfahrwerks prüfen, ob die von ihm 
erstellten Betriebsanweisungen dem aktuellen 
Stand der Regelwerke entsprechen, und diese, 
falls erforderlich, anpassen.

- Der Betreiber muss die Zuständigkeiten für Instal-
lation, Bedienung, Störungsbeseitigung, Wartung 
und Reinigung eindeutig regeln und festlegen.

- Der Betreiber muss dafür sorgen, dass alle Perso-
nen, die mit dem  Rollfahrwerk umgehen, diese 
Anleitung gelesen und verstanden haben. Dar-
über hinaus muss er das Personal in regelmäßigen 
Abständen schulen und über die Gefahren infor-
mieren.

- Der Betreiber muss dem Personal die erforderli-
che Schutzausrüstung bereitstellen und das Tra-
gen der erforderlichen Schutzausrüstung verbind-
lich anweisen.

Weiterhin ist der Betreiber dafür verantwortlich, dass 
das Rollfahrwerk stets in technisch einwandfreiem Zu-
stand ist. Daher gilt folgendes:

- Der Betreiber muss dafür sorgen, dass die in die-
ser Anleitung beschriebenen Wartungsintervalle 
eingehalten werden. 

- Der Betreiber muss alle Sicherheitseinrichtungen 
regelmäßig auf Funktionsfähigkeit und Vollstän-
digkeit überprüfen lassen.

WARNUNG!

Diese Kombination aus Symbol und Signalwort weist 
auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, 
die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führt, 
wenn sie nicht gemieden wird. 

VORSICHT!

Diese Kombination aus Symbol und Signalwort weist 
auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, 
die zu geringfügigen oder leichten Verletzungen füh-
ren kann, wenn sie nicht gemieden wird. 

ACHTUNG!

Diese Kombination aus Symbol und Signalwort weist 
auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, 
die zu Sach- und Umweltschäden führen kann, 
wenn sie nicht gemieden wird. 

HINWEIS!

Diese Kombination aus Symbol und Signalwort weist 
auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die 
zu Sach- und Umweltschäden führen kann, wenn sie 
nicht gemieden wird.

Tipps und Empfehlungen

Dieses Symbol hebt nützliche Tipps und Empfehlun-
gen sowie Informationen für einen effizienten und 
störungsfreien Betrieb hervor. 
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Sicherheit
2.3 Personalanforderungen

Qualifikationen

Die verschiedenen in dieser Anleitung beschriebenen 
Aufgaben stellen unterschiedliche Anforderungen an 
die Qualifikation der Personen, die mit diesen Aufgaben 
betraut sind.

Für alle Arbeiten sind nur Personen zugelassen, von de-
nen zu erwarten ist, dass sie diese Arbeiten zuverlässig 
ausführen. Personen, deren Reaktionsfähigkeit z. B. 
durch Drogen, Alkohol oder Medikamente beeinflusst 
ist, sind nicht zugelassen.

In dieser Betriebsanleitung werden die im folgenden 
aufgeführten Qualifikationen der Personen für die ver-
schiedenen Aufgaben benannt:

Bediener

Der Bediener ist in einer Unterweisung durch den Be-
treiber über die ihm übertragenen Aufgaben und mögli-
chen Gefahren bei unsachgemäßem Verhalten unter-
richtet worden. Aufgaben, die über die Bedienung im 
Normalbetrieb hinausgehen, darf der Bediener nur aus-
führen, wenn dies in dieser Betriebsanleitung  angegeben 
ist und der Betreiber ihn ausdrücklich damit betraut hat.

Fachpersonal

Das Fachpersonal ist aufgrund seiner fachlichen Ausbil-
dung, Kenntnisse und Erfahrung sowie Kenntnis der 
einschlägigen Normen und Bestimmungen in der Lage, 
die ihm übertragenen Arbeiten auszuführen und mögli-
che Gefahren selbstständig zu erkennen und Gefähr-
dungen zu vermeiden.

Hersteller

Bestimmte Arbeiten dürfen nur durch Fachpersonal des 
Herstellers durchgeführt werden. Anderes Personal ist 
nicht befugt, diese Arbeiten auszuführen. Zur Ausfüh-
rung der anfallenden Arbeiten unseren Kundenservice 
kontaktieren.

2.4 Persönliche Schutzausrüstung

Die Persönliche Schutzausrüstung dient dazu, Personen 
vor Beeinträchtigungen der Sicherheit und Gesundheit 
bei der Arbeit zu schützen. Das Personal muss während 
der verschiedenen Arbeiten an und mit der Maschine 
persönliche Schutzausrüstung tragen, auf die in den 
einzelnen Abschnitten dieser Anleitung gesondert hin-
gewiesen wird.

Im folgenden Abschnitt wird die Persönliche Schutzaus-
rüstung erläutert:

2.5 Sicherheitsvorschriften allgemein

WARNUNG!

Gefahr bei unzureichender Qualifikation 
von Personen!

Unzureichend qualifizierte Personen können die 
Risiken beim Umgang mit dem  Rollfahrwerk nicht 
einschätzen und setzen sich und andere der Gefahr 
schwerer oder tödlicher Verletzungen aus. 

-  Alle Arbeiten nur von dafür qualifizierten Personen 
durchführen lassen.

-  Unzureichend qualifizierte Personen aus dem Ar-
beitsbereich fernhalten. 

Kopfschutz

Der Industriehelm schützt den Kopf gegen herabfal-
lende Gegenstände und Anstoßen an feststehen-
den Gegenständen.

Schutzhandschuhe

Die Schutzhandschuhe dienen zum Schutz der 
Hände vor scharfkantigen Bauteilen, sowie vor Rei-
bung, Abschürfungen oder tieferen Verletzungen. 

Sicherheitsschuhe

Die Sicherheitsschuhe schützen die Füße vor Quet-
schungen, herabfallende Teile und Ausgleiten auf 
rutschigem Untergrund. 

Arbeitsschutzkleidung

Arbeitsschutzkleidung ist eng anliegende Arbeits-
kleidung, ohne abstehende Teile, mit geringer Reiß-
festigkeit. 

HINWEIS!

Es sind jeweils die im Einsatzland gültigen Vorschri-
ften zu beachten (in der jeweils gültigen Fassung)
In Deutschland z.Zt.
BGV A1 - Grundsätze der Prävention
BGV D6 (VBG 9) - Krane
BGV D8 - Winden - Hub- und Zuggeräte
BGR 500 (VBG 9a)  - Lastaufnahmeeinrichtungen im 
Hebezeugbetrieb
BGG 905 (ZH 1/27)  - Grundsätze für die Prüfung von 
Kranen
EN 1494 - Fahrbare und ortsveränderliche Hubge-
räte
EG Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
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Bestimmungsgemäße Verwendung
Rüsten, Umrüsten, Wartungs- und Inspektionstätig-
keiten dürfen nur bei nicht im Betrieb befindlichen Gerä-
ten von geschultem Personal durchgeführt werden.

Es wird darauf hingewiesen, dass jegliche eigenmäch-
tige Umbauten und Veränderungen an der Maschine 
aus sicherheitstechnischen Gründen nicht gestattet 
sind.

Das Bedienungspersonal hat in jedem Fall darauf zu 
achten, dass die max. Tragkraft nicht überschritten 
wird.

Der Aufhalt unter schwebender Last ist verboten, da je-
derzeit lose Gegenstände herabfallen können. 

Das Befördern und das Heben von Personen ist verbo-
ten. Das Betreten des Lastaufnahmemittels ist nicht ge-
stattet.

2.6 Sicherheitshinweise für Bedienpersonal

Es ist jede Arbeitsweise zu unterlassen, die die Sicher-
heit an dem  Rollfahrwerk beeinträchtigt.

Der Bediener hat mit dafür zu sorgen, dass keine nicht-
autorisierten Personen an dem  Rollfahrwerk arbeiten 
(z.B. auch durch Betätigung von Einrichtungen gegen 
unbefugtes Benutzen).

Der Bediener ist verpflichtet, das Rollfahrwerk minde-
stens ein Mal vor Benutzung (täglich) auf äußerlich 
erkennbare Schäden und Mängel zu prüfen und einge-
tretene Veränderungen (einschließlich des Betriebsver-
haltens), die die Sicherheit beeinträchtigen, sofort zu 
melden.

Der Betreiber hat dafür zu sorgen, dass das  Rollfahr-
werk immer nur in einwandfreiem Zustand betrieben 
wird.

Soweit erforderlich, hat der Betreiber das Bedienungs-
personal zum Tragen von Schutzkleidung usw. zu ver-
pflichten.

Es dürfen grundsätzlich keine Sicherheitseinrichtungen 
demontiert oder außer Betrieb gesetzt werden (dro-
hende Gefährdung durch schwere Quetschungen,  Le-
bensgefahr). 

Ist die Demontage von Sicherheitseinrichtungen beim 
Rüsten, Reparieren und Warten erforderlich, hat unmit-
telbar nach Abschluss der Wartungs- oder Reparaturar-
beiten die Remontage der Sicherheitseinrichtungen zu 
erfolgen.

2.7 Sicherheitskennzeichnungen

An dem Rollfahrwerk sind verschiedene Sicherheits-
kennzeichnungen angebracht, die beachtet und befolgt 
werden müssen.

Die Sicherheitskennzeichnungen dürfen nicht entfernt 
werden. Beschädigte oder fehlende Sicherheitskenn-
zeichnungen können zu Fehlhandlungen, Personen- 
und Sachschäden führen. Sie sind umgehend zu erset-
zen. 

Sind die Sicherheitskennzeichnungen nicht auf den er-
sten Blick erkenntlich und begreifbar, ist das Rollfahr-
werk außer Betrieb zu nehmen, bis neue Sicherheits-
kennzeichnungen angebracht worden sind.

Folgende Sicherheitskennzeichnungen und -symbole 
sind angebracht:

Abb. 1: Sicherheitskennzeichnung am Rollfahrwerk 
Warnung vor Schwebender Last

2.8 Prüfungen

Wiederkehrende Prüfungen der Geräte, Krane und 
Tragkonstruktionen durch einen Sachkundigen müssen 
einmal jährlich durchgeführt werden. Bei schweren Ein-
satzbedingungen z.B. häufiger Betrieb mit Volllast, stau-
bige oder aggressive Umgebung, sind die Prüfab-
stände zu verkürzen.

Im Kranprüfbuch hat der Eintrag über durchgeführte In-
standsetzungen und Prüfungen zu erfolgen. 

3 Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Rollfahrwerk dient ausschließlich zum Transport  
von angehängten Lasten bis zur angegebenen Maxi-
mal-Last auf einem passenden Stahlträger.  Die Aus-
gangs- und Endposition des Transportwegs muss mit 
Wegbegrenzungen (Anschlägen) gesichert sein.

Das Rollfahrwerk darf nur von eingewiesenen Personen 
betrieben werden.

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch 
die Einhaltung aller Angaben in dieser Anleitung. Jede 
über die bestimmungsgemäße Verwendung hinausge-
hende oder andersartige Benutzung gilt als Fehlge-
brauch. Der Transport von Personen ist strengstens un-
tersagt. 

Bei konstruktiven und technischen Änderungen an dem 
Rollfahrwerk übernimmt die Firma Stürmer Maschinen 
GmbH keine Haftung. 

Ansprüche jeglicher Art wegen Schäden aufgrund nicht 
bestimmungsgemäßer Verwendung sind ausgeschlos-
sen. 
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Technische Daten
3.1 Vorhersehbare Fehlanwendung

Mit dem  Rollfahrwerk sind bei Einhaltung der bestim-
mungsgemäßen Verwendung keine vernünftigerweise 
vorhersehbaren Fehlanwendungen möglich, die zu ge-
fährlichen Situationen mit Personenschäden führen 
könnten.

3.2 Restrisiken

Auch bei Beachtung aller Sicherheitsbestimmungen 
verbleiben beim Betrieb des  Rollfahrwerks in der Folge 
beschriebene Restrisiken. 

Alle Personen, die mit dem  Rollfahrwerk arbeiten, müs-
sen diese Restrisiken kennen und die Anweisungen be-
folgen, die verhindern, dass diese Restrisiken zu Unfäl-
len oder Schäden führen: 

- Während des Betriebs besteht Quetschgefahr für 
die oberen und unteren Gliedmaßen. 

- Während Einricht- und Rüstarbeiten kann es not-
wendig sein, bauseitige Schutzeinrichtungen zu 
demontieren. Dadurch entstehen verschiedene 
Restrisiken und Gefahrenpotentiale, die sich jeder 
Bediener bewußt machen muß.

4 Technische Daten

Abb. 2: Maße

4.1 Typenschild

Abb. 3: Typenschild Rollfahrwerk 

RFW 0,5 1 2

Tragkraft  [kg] 500 1000 2000

Trägerflansch-
breite  [mm]

55-220 58-220 66-220

Kurvenradius min.  
[m]

0,5 0,7 0,9

Länge A [mm] 285 300 300

Breite/Tiefe B [mm] 198 238 277

Höhe C [mm] 158 183 208

Ösenstärke D [mm] 12,5 17 20

Ösenbreite E [mm] 40 31 31

Spiel F [mm] 3 3 3

Gewicht [kg] 5 8,8 14

RFW 3 5

Tragkraft  [kg] 3000 5000

Trägerflansch-
breite  [mm]

74-220 90-220

Kurvenradius min.  
[m]

1,2 1,0

Länge A [mm] 328 354

Breite/Tiefe B [mm] 324 373

Höhe [mm] 249 296,5

Ösenstärke D [mm] 26 28

Ösenbreite E [mm] 31 40

Spiel F [mm] 3 5

Gewicht [kg] 23 40
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Transport, Verpackung, Lagerung
5 Transport, Verpackung, Lagerung

5.1 Transport

Überprüfen Sie das Rollfahrwerk nach Anlieferung auf 
sichtbare Transportschäden. Sollten Sie Schäden  ent-
decken, melden Sie diese unverzüglich dem Transpor-
tunternehmen beziehungsweise dem Händler. 

5.2 Verpackung

Alle verwendeten Verpackungsmaterialien und Pack-
hilfsmittel  sind recyclingfähig und müssen grundsätz-
lich der stofflichen Wiederverwertung zugeführt werden.

Verpackungsbestandteile aus Karton geben Sie zerklei-
nert zur Altpapiersammlung.

Die Folien sind aus Polyethylen (PE), die Polsterteile aus 
Polystyrol (PS). Diese Stoffe geben Sie an einer Wert-
stoffsammelstelle ab oder an das für Sie zuständige Ent-
sorgungsunternehmen.

5.3 Lagerung

Ölen Sie das Rollfahrwerk ein und lagern Sie es in einer 
frostfreien und trockenen Umgebung. Legen Sie nichts 
auf das Rollfahrwerk. 

6 Gerätebeschreibung

6.1 Darstellung

Abbildungen in dieser Betriebsanleitung können vom Original 
abweichen.

  

Abb. 4: Bauteile

1   Stahlträger

2   Führungsrollen

3   Seitenteil

4   Gewindestange

5   Last-Öse

6.2 Lieferumfang

- 1 Gewindestange mit Last-Öse

- 2 Seitenteile mit Führungsrollen

- Betriebsanleitung

HINWEIS!

Schützen Sie das Rollfahrwerk vor Feuchtigkeit.

1

2
3

4

5
4

2
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Montage
7 Montage

Das Rollfahrwerk kann an die Breite des Trägers (Schie-
nenbreite 55 - 220 mm, min. Trägerbreite je nach Roll-
fahrwerk-Modell) angepasst werden. 

Abb. 5: Montage-Teile

Schritt 1:  Die Teile auf Abnutzung oder Beschädigun-
gen prüfen. 

Schritt 2:  Die Breite des Stahlträgers messen. 

Schritt 3:  Die Gewindestange in die Gewindebohrun-
gen der Seitenteile einschrauben.

Schritt 4:  Stellen Sie das gewünschte Maß für die Posi-
tion der Führungsrollen entsprechend der 
Breite des Stahlträgers durch Verstellen der 
Gewindestange ein. Beachten Sie ein seitli-
ches Spiel von ca. 3 bis 5 mm zwischen den 
Radflanschen und der Träger-Lauffläche.

Schritt 5:  Setzen Sie das Fahrwerk auf den Träger und 
schieben Sie es an, um es auf Leichtgängig-
keit zu prüfen.

Schritt 6:  Montieren Sie Transportwegs-Begrenzungen, 
um zu vermeiden, dass das Fahrwerk über 
den Träger hinausrollen kann.

8 Pflege, Wartung und Instandsetzung

8.1 Pflege durch Reinigung

Das Rollfahrwerk ist stets in einem sauberen Zustand zu 
halten.

Alle Kunststoffteile und lackierten Oberflächen sollten 
mit einem weichen, angefeuchteten Tuch und etwas 
Neutralreiniger gesäubert werden. 

Überschüssiges Schmierfett oder Öl mit einem trocke-
nen und fusselfreien Tuch entfernen.

8.2 Wartung und Instandsetzung/Reparatur 

Sollte das Rollfahrwerk nicht ordnungsgemäß funktionie-
ren, wenden Sie sich an einen Fachhändler oder an un-
seren Kundenservice. Die Kontaktdaten finden Sie im 
Kapitel 1.2 Kundenservice.

Sämtliche Schutz- und Sicherheitseinrichtungen müs-
sen nach abgeschlossenen Reparatur-  und Wartungs-
arbeiten sofort wieder montiert werden. 

Kopfschutz tragen!

Schutzhandschuhe tragen!

Sicherheitsschuhe tragen!

Arbeitsschutzkleidung tragen!

VORSICHT!

Quetschgefahr!
Bei unsachgemäßen Arbeiten am Rollfahrwerk 
besteht Verletzungsgefahr für Finger und Hände.

-  Beachten Sie das Gewicht des Rollfahrwerks beim 
Aufsetzen der Führungsrollen auf den Träger. Ach-
ten Sie auf eine stabile Auflage der Führungsrollen.

Schutzhandschuhe tragen!

HINWEIS!

Verwenden Sie für alle Reinigungsarbeiten niemals 
scharfe Reinigungsmittel. Dies kann zu Beschädi-
gungen oder Zerstörung des Gerätes führen.

ACHTUNG!

Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten dürfen aus-
schließlich von Fachpersonal durchgeführt werden.
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Pflege, Wartung und Instandsetzung
Wartungsplan

Sofern bei regelmäßigen Kontrollen eine erhöhte Abnut-
zung zu erkennen ist, verkürzen Sie die erforderlichen 
Wartungsintervalle  entsprechend den tatsächlichen 
Verschleißerscheinungen. Haben Sie Fragen zu War-
tungsarbeiten und -intervallen, kontaktieren Sie den 
Hersteller. Die Kontaktdaten finden Sie im Kapitel 1.2 
Kundenservice.

Schritt 1:  Schmieren Sie alle beweglichen Teile des 
Rollfahrwerks (Lager) mit hochwertigem 
Schmierfett. 

Schritt 2:  Kontrollieren Sie die Gewindestange und die  
Last-Öse vor jedem Gebrauch auf Abnutzung 
und äußere Beschädigungen.

Schritt 3:  Achten Sie darauf, dass alle Sicherheitshin-
weise auf dem Rollfahrwerk gut lesbar sind.

Sichtprüfung  und Wartung 

Prüfung der Last-Öse auf Verschleiß

Die laufende Überwachung der Last-Öse ist nach DIN 
685 Teil 5 bzw. UVV BGV D8 § 27 (VBG 8 § 27) eine 
zwingende Vorschrift. Die Last-Öse ist vor Inbetrieb-
nahme und bei normalen Betriebsbedingungen nach 
ca. 200 Betriebsstunden bzw. 10 000 Lastspielen, bei 
schweren Einsatzbedingungen in kürzeren Abständen 
zu prüfen.

Zu prüfen ist die Öse besonders an den Berührungs-
stellen auf Verschleiß, Rissbildung, Verformung und an-
dere Beschädigungen. 

Die Gewindestange ist zu erneuern bei: 

- Abnutzung der Ösen-Stärke auf die Grenzwerte (s. 
Tabelle, D) 

- Dehnung der Öse um 10% 

- Sichtbarer Verformung 
 

Abb. 6: Stärke der Öse

Wartungs-
intervall 

Wartungsarbeit

vor jedem 
Gebrauch

Rollfahrwerk auf Beschädigung und 
Verschleiß prüfen, insbesondere die 
Gewindestange und die Last-Öse 
auf Verbiegung, Dehnung, Risse und 
Korrosion sichten 

Die Last-Öse auf Abnutzung bzw. 
Substanzverlust durch Abschleifen 
prüfen. Wenn die Abnutzung 10% 
des Normalmaßes bei Auslieferung 
überschreitet, muss die Gewinde-
stange ersetzt werden.

nach jedem 
Gebrauch

Rollfahrwerk gründlich reinigen und 
gut schmieren. Die Last-Öse gut 
ölen.

40 Stunden Lager gut schmieren. 

200 Stunden Verschleißprüfung und Verschleiß-
messung der Last-Öse und der Füh-
rungsrollen.

nach Bedarf Ersatz der Last-Öse und der Füh-
rungsrollen.

jährlich Sicherheitsprüfung: Wird das Roll-
fahrwerk in Betrieben eingesetzt, 
muss dieses nach Betriebssicher-
heitsverordnung jährlich geprüft und 
die Prüfung entspr. nach § 10 doku-
mentiert werden. 

ACHTUNG!

Als Ersatzteil nur Originalteile des Herstellers ver-
wenden.

Modell D [mm]

Grenzwert

RFW 0,5 11,0

RFW 1 15,0

RFW 2 18,0

RFW 3 23,0

RFW 5 25,0
10 RFW-Serie | Version 1.01



Prüfen des Rollfahrwerks
Verschleißmessung und Erneuerung der Führungsrollen

Abb. 7: Durchmesser Führungsrollen-Lauffläche C

Die Führungsrollen sind bei einer Abnutzung auf die 
Grenzwerte (s. Tabelle, C) zu ersetzen. 

 

9 Prüfen des Rollfahrwerks

Der Einsatz des Rollfahrwerks ist möglich nach: UVV 
„Winden, Hub- und Zuggeräte“ BGV D8 (VBG 8), UVV 
„Krane“     BGV D6 (VBG 9) 

Prüfung bei Einsatz nach BGV D8 § 23 (VBG 8 § 23) 
durch einen Sachkundigen vor der ersten Inbetrieb-
nahme und nach wesentlichen Änderungen 

Prüfung bei Einsatz nach BGV D6 § 25 (VBG 9 § 25) 
durch einen ermächtigten Sachverständigen vor der er-
sten Inbetriebnahme und nach wesentlichen Änderun-
gen. 

Wiederkehrende Prüfungen der Geräte, Krane und 
Tragkonstruktionen durch einen Sachkundigen einmal 
jährlich. Bei schweren Einsatzbedingungen z.B. häufi-
ger Betrieb mit Volllast, staubige oder aggressive Um-
gebung, große Schalthäufigkeit, hohe Einschaltdauer, 
sind die Prüfabstände zu verkürzen.

- Sachverständige für die Prüfung von Kranen sind ne-
ben den Sachverständigen des TÜV nur die von 
den Berufsgenossenschaften ermächtigten Sach-
verständigen.

- Sachkundige sind Kundendienstmonteure des Her-
stellers oder besonders ausgebildetes Fachper-
sonal.

Über die Prüfung ist durch ein Prüfbuch Nachweis zu 
führen.

Die Prüfung ist im Wesentlichen eine Sicht- und Funkti-
onsprüfung. Sie erstreckt sich auf die Prüfung des 
Zustandes der Bauteile und Einrichtungen, auf Vollstän-
digkeit und Wirksamkeit der Sicherheitseinrichtungen 
und Vollständigkeit des Prüfbuches. 

10 Entsorgung, Wiederverwertung von 
Altgeräten

Tragen Sie bitte in Ihrem und im Interesse der Umwelt 
dafür Sorge, dass alle Bestandteile der Geräte nur über 
die vorgesehenen und zugelassenen Wege entsorgt 
werden. 

10.1 Außer Betrieb nehmen

Ausgediente Geräte sind sofort fachgerecht außer Be-
trieb zu nehmen, um einen späteren Missbrauch und 
die Gefährdung der Umwelt oder von Personen zu ver-
meiden.

Schritt 1: Alle umweltgefährdende Betriebsstoffe aus 
dem Alt-Gerät entfernen.

Schritt 2: Die Geräte gegebenenfalls in handhabbare 
und verwertbare Baugruppen und Bestand-
teile demontieren.

Schritt 3: Die Gerätekomponenten und Betriebsstoffe 
den dafür vorgesehenen Entsorgungswegen 
zu führen.

10.2 Entsorgung von Schmierstoffen

Entfernen Sie das austretende, verbrauchte oder über-
schüssige Fett an den mit Schmierstoff versorgten 
Schmierstellen. 

Die Entsorgungshinweise für die verwendeten Schmier-
stoffe stellt der Schmierstoffhersteller zur Verfügung. 
Fragen Sie gegebenenfalls nach den produktspezifi-
schen Datenblättern.

Modell C [mm]

Grenzwert

RFW 0,5 49,5

RFW 1 63,5

RFW 2 75,0

RFW 3 94,0

RFW 5 114,0

ACHTUNG!

Als Ersatz nur Originalteile des Herstellers verwen-
den.
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11 Ersatzteile

11.1 Ersatzteilbestellung

Die Ersatzteile können über den Vertragshändler oder 
direkt beim Hersteller bezogen werden. Die Kontaktda-
ten stehen im Kapitel 1.2 Kundenservice.

Folgende Eckdaten bei Anfragen oder bei der Ersatz-
teilbestellung angeben:

- Gerätetyp
- Artikelnummer 
- Positionsnummer
- Baujahr
- Menge
- gewünschte Versandart (Post, Fracht, See, Luft, 

Express)
- Versandadresse

Ersatzteilbestellungen ohne oben angegebene Anga-
ben können nicht berücksichtigt werden. Bei fehlender 
Angabe über die Versandart erfolgt der Versand nach 
Ermessen des Lieferanten. 

Angaben zum Gerätetyp, Artikelnummer und Baujahr 
finden Sie auf dem Typenschild, welches am Rollfahr-
werk angebracht ist.

Beispiel

Es muss die Gewindestange für das Rollfahrwerk RFW 1  
bestellt werden. Die Gewindestange hat in der Ersatz-
teilzeichnung die Positionsnummer 7.

- Gerätetyp: Rollfahrwerk RFW 1
- Artikelnummer: 617 1701
- Positionsnummer:  7

Die Bestellnummer ist: 0-6171701-07

Die Bestellnummer setzt sich zusammen aus der Artikel-
nummer, der Positionsnummer und einer Stelle vor der 
Artikelnummer. 

- Vor die Artikelnummer ist eine 0 zu schreiben. 
- Vor die Positionsnummern 1 bis 9 ist ebenfalls eine 

0 zu schreiben.

11.2 Ersatzteilzeichnung 

Die nachfolgende Zeichnung soll Ihnen im Servicefall 
helfen, notwendige Ersatzteile zu identifizieren. Senden 
Sie gegebenenfalls eine Kopie der Teilezeichnung mit 
den gekennzeichneten Bauteilen an Ihren Vertrags-
händler.  

 

Abb. 8: Ersatzteilzeichnung RFW

GEFAHR!

Verletzungsgefahr durch Verwendung 
falscher Ersatzteile!

Durch Verwendung falscher oder fehlerhafter Ersatz-
teile können Gefahren für den Bediener entstehen 
sowie Beschädigungen und Fehlfunktionen verur-
sacht werden.

-  Es sind ausschließlich Originalersatzteile des Her-
stellers oder vom Hersteller zugelassene Ersatz-
teile zu verwenden.

-  Bei Unklarheiten ist stets der Hersteller zu kontak-
tieren.

Tipps und Empfehlungen

Bei Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile 
erlischt die Herstellergarantie 
12 RFW-Serie | Version 1.01



EG-Konformitätserklärung
 

12 EG-Konformitätserklärung

Nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG Anhang II 1.A 

Hersteller/Inverkehrbringer: Stürmer Maschinen GmbH
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26
D-96103 Hallstadt

erklärt hiermit, dass folgendes Produkt

Produktgruppe:                                                                     Unicraft® Werkstatttechnik

Bezeichnung der Maschine: RFW 0,5;   RFW 1; RFW 2; RFW 3; RFW 5 

Artikelnummern: 617 1700; 617 1701; 617 1702; 617 1703; 617 1705 

Maschinentyp: Rollfahrwerk

Seriennummer: ______________________

Baujahr: 20_____

allen einschlägigen Bestimmungen der oben genannten Richtlinie sowie der weiteren angewandten Normen (nachfol-
gend) – einschließlich deren zum Zeitpunkt der Erklärung geltenden Änderungen entspricht. 

Folgende harmonisierte Normen wurden angewandt:

DIN EN ISO 12100-1:2010 Sicherheit von Maschinen - Allgemeine Gestaltungsleitsätze - 
Risikobeurteilung und Risikominderung

Dokumentationsverantwortlich: Technikabteilung, Stürmer Maschinen GmbH, 
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26, D-96103 Hallstadt

Hallstadt,  02.12.2016

______________________
Kilian Stürmer
Geschäftsführer
RFW-Serie | Version 1.01 13



Wartungsplan
13 Wartungsplan

Wartungsplan                     RFW
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